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1. Einführung 
Nach der großflächigen Privatisierung der 
Energieversorgung in den 1990er Jahren 
ließ sich nach der Jahrtausendwende eine 
Trendumkehr zurück zur Rekommunalisie-
rung bzw. Kommunalisierung erkennen. Un-
ter dem Begriff Rekommunalisierung wird 
die Rückübernahme von zwischenzeitlich 
durch private Anbieter erbrachten Leistun-
gen verstanden. Dies umfasst den Rückkauf 
von ehemals kommunalen Unternehmen, 
die Neugründung von Unternehmen, die Er-
höhung von Gesellschaftsanteilen an ge-
mischt-wirtschaftlichen Unternehmen so-
wie die Vergabe von Konzessionsverträgen 
für Energieverteilnetze. (vgl. Verband 
kommunaler Unternehmen e. V., 2012) 

Wesentliche Treiber für die vermehrte Re-
kommunalisierung der Energieversorgung 
waren sowohl die Änderungen der energie-
politischen Rahmenbedingungen als auch 
die auslaufenden Konzessionsverträge. Mit 
dem Auslaufen der Konzessionsverträge 
bietet sich für die Städte und Gemeinden 
die Chance, die Energieversorgungsnetze 
wieder in kommunale Hand zu bekommen 
und Einfluss auf die künftige Energieversor-
gung der Kommune, z. B. den Ausbau der 
Erneuerbaren Energien, zu nehmen. Die Re-
kommunalisierung ermöglicht es Kommu-
nen einen weiteren Beitrag zum Klima-
schutz zu leisten und die Umsetzung der 
Energiewende aktiv vor Ort zu gestalten. 

Die Gründe für eine Rekommunalisierung 
sind vielfältig: 

 Wiedererlangen des kommunalen Ein-
flusses auf die Energieversorgung; 

 Divergenz zwischen privaten und öffent-
lichen Zielvorstellungen; 

 Fehlende kommunale Kontrolle bzw. Ein-
flussnahme; 

 Zu hohe Kosten bei gemischt-wirtschaft-
licher Leistungserbringung; 

 Bisher nicht immer hinreichende Leis-
tungserbringung von privater Seite. 

(vgl. Institut für den öffentlichen Sektor 
e.  V., 2011) 

Neben den stärkeren Einfluss- und Steue-
rungsmöglichkeiten, erhoffen sich Kommu-
nen weitere positive Effekte durch die Re-
kommunalisierung der Energieversorgung. 
Die folgenden Ziele werden dabei vorrangig 
verfolgt: 

 Erreichen ökologischer Ziele und ver-
stärkte Umsetzung der Energiewende; 

 Teilhabe am wirtschaftlichen Erfolg und 
Verbesserung der Einnahmesituation; 

 Synergieeffekte mit anderen Sparten (Ef-
fizienzvorteile); 

 Lokale bzw. regionale Arbeitsplatz- und 
Wertschöpfungseffekte;  

 Übernahme sozialer Verantwortung und 
stärkere Ausrichtung auf das Gemein-
wohl bzw. Stärkung der Grunddaseins-
vorsorge; 

 Sicherung des kommunalen Querverbun-
des; 

 Ausrichtung auf Qualitätswettbewerb 
statt Preiswettbewerb; 

 Ausweitung der Energiedienstleistungen; 

 Schaffung von Kunden- bzw. Bürger-
nähe. 

(vgl. Berlo & Wagner, 2013) 
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2. Rekommunalisierung des Strom- und 
Gasnetzes in der Verbandsgemeinde 
Wörrstadt

Die Verbandsgemeinde Wörrstadt liegt in 
Rheinhessen, Rheinland-Pfalz. Mit rund 
30.000 Einwohnern ist sie die einwohner-
stärkste Verbandsgemeinde (VG) im Land-
kreis Alzey-Worms. Über 11.251 Hektar er-
strecken sich die verbandsangehörige Stadt 
Wörrstadt und 12 Ortsgemeinden: Arms-
heim, Ensheim, Gabsheim, Gau-Weinheim, 
Partenheim, Saulheim, Schornsheim, Spies-
heim, Sulzheim, Udenheim, Vendersheim, 
Wallertheim. 

Die Verbandsgemeinde Wörrstadt hat sich 
im Jahr 2007 durch einen Beschluss im Ver-
bandsgemeinderat das Ziel gesetzt, bis 2017 
den Energiebedarf der Privathaushalte, Un-
ternehmen und öffentlichen Einrichtungen 
bilanziell zu 100 Prozent aus Erneuerbaren 
Energien zu decken. Schon im Jahr 2012 
konnte dieses Ziel für die Deckung des 
Strombedarfs erreicht werden. Die strategi-
sche Ausrichtung der Verbandsgemeinde 
enthielt die folgenden weiteren Punkte:  

 Rekommunalisierung der Strom- und Gas-
netze; 

 Erschließung alternativer Energien; 

 Erhöhung der Energieeffizienz; 

 Entlastung der Ortsgemeinden; 

 Steigerung und Sicherung der Wertschöp-
fung in der Verbandsgemeinde; 

 Schaffung von Gestaltungsräumen durch 
eine stärkere Unabhängigkeit. 

Die Verbandsgemeinde (VG) hat in den fol-
genden Jahren konkrete Maßnahmen ange-
stoßen, um die gesetzten strategischen Ziele 
zu erreichen. Neben der Erstellung eines Kli-
maschutzkonzepts und der Einstellung einer 
Klimaschutzmanagerin, wurde mit dem im 
Jahr 2012 gegründeten Energie- und Service-
betrieb Wörrstadt (ESW) AöR der Grundstein 
für die Rekommunalisierung der Strom- und 
Gasnetze gelegt. Damit wurden frühzeitig 
Strukturen geschaffen, die die anschließende 
Beteiligung am Strom- und Gasnetz ermög-
lichten. 

Das Auslaufen der bestehenden Gaskonzes-
sionsverträge im Jahr 2011 und der Strom-
konzessionsverträge im Jahr 2012 bot eine 
gute Voraussetzung, um die Einflussmöglich-
keiten auf die Zukunft der Energieversorgung 
in Wörrstadt zu stärken. Bereits im Jahr 2010 
begannen die Verantwortlichen der VG 
Wörrstadt mit ersten Überlegungen zur Re-
kommunalisierung. 

Voraussetzungen für das Gelingen einer Re-
kommunalisierung sind der politische Gestal-
tungswille der Kommune in Bezug auf die 
Energieversorgung und das Vorhandensein 
eines „Treibers“ innerhalb der Verwaltung. 
Auch muss der Wille zur wirtschaftlichen Be-
tätigung der Kommune vorhanden sein. Ne-
ben diesen wesentlichen Aspekten war in 
der VG Wörrstadt auch die Bereitschaft zur 
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Zusammenarbeit zwischen der Verbandsge-
meinde und den Ortsgemeinden groß. Dies 
gelang insbesondere durch ein hohes Maß 
an Transparenz und der umfassenden Infor-
mation aller Beteiligten und Entscheidungs-
träger. 

Der Energie- und Servicebetrieb Wörrstadt 
(ESW) wurde als Kooperation aus der Ver-
bandsgemeinde und allen verbandsan-

gehörigen Ortsgemeinden (ohne Stadt 
Wörrstadt) mit dem Ziel gegründet, Aktivitä-
ten und Kompetenzen im Bereich der Ener-
gieversorgung zu bündeln. Als Rechtsform 
wurde dabei die Anstalt des öffentlichen 
Rechts (AöR) gewählt (s. Abschnitt 2.4). 

Die Betriebszweige des Energie- und Service-
betriebs Wörrstadt umfassen neben der 
Energieversorgung (Leitungsnetze, Erneuer-
bare Energien und Nahwärmeversorgung) 
auch das Ausgleichsflächenmanagement und 
die Straßenbeleuchtung. 

Abbildung 1: Betriebszweige des Energie- und Servicebetriebs Wörrstadt 

 
Quelle:  Verbandsgemeinde Wörrstadt,  2017 

 
Der Verwaltungsrat, das Kontroll- und Len-
kungsgremium des ESW, besitzt 33 Sitze. Die 
Verbandsgemeinde entsendet den Bürger-
meister und fünf Mitglieder. Ortsgemeinden 
entsenden neben dem Ortsbürgermeister, 
abhängig von der Einwohnerzahl, außerdem 
ein bis drei weitere Mitglieder. 

Die Anteile der einzelnen Ortsgemeinden an 
der AöR ergeben sich aus dem jeweilig ein-
gebrachten Stammkapital. Zwischen der Ver-
bandsgemeinde und den Ortsgemeinden 

besteht innerhalb der AöR eine gleichbe-
rechtigte Partnerschaft, da die Verbandsge-
meinde eine bereits zuvor erworbene Wind-
energieanlage (Investition: rund 5,1 Millio-
nen Euro) sowie zwei Photovoltaikanlagen 
und die Ortsgemeinden ihre jeweiligen Kon-
zessionen (als Verhandlungspotential) mit 
einbringen. 

Abbildung 2 veranschaulicht die Organisa-
tion des ESW, die Geschäftsanteile und die 
Sitzaufteilung im Verwaltungsrat der AöR.
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Abbildung 2: Organisationsschema des Energie- und Servicebetriebes Wörrstadt 

 
Quelle:  Verbandsgemeinde Wörrstadt,  Energie- und Servicebetrieb Wörrstadt (ESW) 
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Öffentliche Aufgaben können von Gebiets-
körperschaften auf Anstalten öffentlichen 
Rechts (AöR) übertragen werden. Sie sind 
neben den Eigenbetrieben und der GmbH 
eine der gängigsten Rechtsformen bei der 
Neugründung eines kommunalen Unterneh-
mens. Im Folgenden wird die von der VG 
Wörrstadt gewählte Form der AöR näher be-
trachtet. 

Die AöR ist eine juristische Person des öf-
fentlichen Rechts und besitzt eine eigene, 
vom Verwaltungsträger getrennte Rechts-
persönlichkeit. Grundlage für die Gründung 
einer AöR durch die Kommunen sind die je-
weiligen Gemeindeordnungen. Wird die Ent-
scheidung zur Gründung einer AöR getrof-
fen, hat die Gemeinde gem. § 92 Abs. 1 
GemO RLP eine umfassende Analyse zu er-
stellen: „Dabei sind die organisatorischen, 
personalwirtschaftlichen, mitbestimmungs- 
und gleichstellungsrechtlichen sowie die 
wirtschaftlichen, finanziellen und steuerli-
chen Unterschiede und die Auswirkungen 
auf den kommunalen Haushalt und die Ent-
geltgestaltung gegenüberzustellen“ (§ 92 
Abs. 1 Satz 2 GemO RLP). Die Gründung ei-
ner AöR ist weiterhin zustimmungspflichtig 
durch die Aufsichtsbehörde.  

Nach der Gründung besteht für die Gebiets-
körperschaften die Pflicht, uneingeschränkt 
für die Verbindlichkeiten der AöR zu haften 
(Gewährträgerschaft gem. § 86a Abs. 4 
GemO RLP) sowie die AöR mit den nötigen 
Mitteln auszustatten (Anstaltslast), sofern 
die AöR hierzu nicht selbst in der Lage ist 
(z. B. durch Kreditaufnahme). Sie müssen 
also eine Finanzierung der AöR gewährleis-
ten können. Wie in der VG Wörrstadt kön-
nen mehrere Gemeinden in einer 

gemeinsamen AöR tätig werden und sich da-
mit auch das finanzielle Risiko teilen. Sie haf-
ten dann gesamtschuldnerisch. (vgl. Tilia 
Umwelt GmbH) 

Die Rechtsverhältnisse einer AöR werden 
durch eine Satzung geregelt. Die Organe sind 
der Vorstand und der Verwaltungsrat. Die 
Geschäftsführung erfolgt durch den Vor-
stand. Zu den Aufgaben des Verwaltungsra-
tes zählen die Festlegungen der Aufgaben 
der AöR, die Bestellung der Vorstandsmit-
glieder, die Überwachung der Geschäftsfüh-
rung, „[…] der Erlass von Satzungen, die Be-
teiligung der AöR an weiteren Unternehmen, 
die Feststellung des Wirtschaftsplanes und 
des Jahresabschlusses, die Festsetzung allge-
mein geltender Tarife und Entgelte für die 
Leistungsnehmer, die Bestellung des Ab-
schlussprüfers und die Entscheidung über 
die Ergebnisverwendung“ (Verband 
kommunaler Unternehmen e.  V., 2012). 

Bei der Gründung einer AöR sind folgende 
Vorüberlegungen durchzuführen: 

 Ist der Wille zur wirtschaftlichen Betäti-
gung in der Kommune vorhanden? 

 Wer wird Mitglied der AöR? 

 Welche Aufgaben übernimmt die AöR? 

 Wie wird das Stammkapital festgelegt 
und auf die einzelnen Mitglieder ver-
teilt? 

 Wie gestaltet sich die Haftung im Innen-
verhältnis? 

 Welche Vermögensgegenstände sollen 
übertragen werden? 

 Zusammensetzung Verwaltungsrat: Mit-
glieder, Ausschüsse etc. 

Die Festlegung des Stammkapitals erfolgt in 
Abhängigkeit der auf die AöR übertragenen 
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Aufgaben. Bei der Aufteilung des Stammka-
pitals auf die einzelnen Mitglieder sind Aus-
wirkungen auf die Stimmrechtsverteilung im 
Verwaltungsrat zu beachten. Für eine mögli-
che spätere Ausgliederung oder Umwand-
lung sollte ein detaillierter Ausgliederungs-
plan für die eingebrachten Vermögensge-
genstände erstellt werden. Die Besetzung 
des Verwaltungsrates sollte sich weniger an 
sachfremden Kriterien, wie z. B. Zahl von 
Fraktionen etc., sondern eher an den Aufga-
ben der AöR und der Kontrollfunktion des 
Verwaltungsrates orientieren. 

Der Weg einer Kommune zur Rekommunali-
sierung der Verteilnetze lässt sich in drei 
Schritte unterteilen: 

1) Vorüberlegungen und vorbereitende 
Maßnahmen; 

2) Konzessionsverfahren;  

3) Umsetzung (Unternehmensgrün-
dung, Netzübernahme). 

Aus den Erfahrungen der VG Wörrstadt lässt 
sich ableiten, dass grundsätzlich ein Vorlauf 
von mindestens ca. zwei bis drei Jahren vor 
der Unternehmensneugründung und der Be-
teiligung oder Übernahme der Verteilnetze 
notwendig ist. 

2.5.1. Vorüberlegungen und vorberei-
tende Maßnahmen 

In der Phase der Entscheidungsfindung gilt 
es, alle relevanten Informationen und Rah-
menbedingungen zusammenzufassen und zu 
analysieren. Vor- und Nachteile der Rekom-
munalisierung der Verteilnetze, verschiede-
ner Betreiber- und Finanzierungsmodelle 
sind gegeneinander abzuwägen. Wesentlich 
ist zu diesem Zeitpunkt eine belastbare 

wirtschaftliche Bewertung des Vorhabens. 
Außerdem sind Synergieeffekte (z. B. Stra-
ßenbeleuchtung, E-Mobilität) zu berücksich-
tigen. Die folgenden Schritte empfehlen sich, 
um zu einer fundierten Entscheidungsgrund-
lage zu gelangen: 

1) Bestandsaufnahme: 

a) Rahmenbedingungen der beste-
henden Konzessionen; 

b) Zustand der zu übernehmenden 
Netze. 

2) Strategie und Zielsetzung: 

a) Festlegung und Priorisierung 
der Ziele der Kommune; 

b) Bewertung verschiedener Hand-
lungsoptionen anhand der Ziel-
vorgaben; 

c) Bestimmung der strategischen 
Ausrichtung. 

3) Machbarkeitsanalyse: 

a) Analyse eines möglichen Part-
nerbedarfs und ggf. Partnersu-
che; 

b) Beratung zu Betreibermodellen; 

c) Finanzierungsoptionen unter 
Berücksichtigung der finanziel-
len Situation; 

d) Risikobewertung; 

e) Bewertung rechtlicher Frage-
stellungen. 

Aufgrund der Erfahrungen in der VG 
Wörrstadt ist eine Unterstützung durch ex-
terne Berater erforderlich. Insbesondere die 
Rechtsberatung (z. B. Ausschreibungen, Ver-
tragswesen) bedarf einer entsprechenden 
professionellen Begleitung. Für die externe 
Beratung wurden in Wörrstadt finanzielle 
Mittel in Höhe von ca. 100.000 Euro aufge-
bracht. Dies konnte allerdings dadurch mehr 
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als kompensiert werden, dass der Firmensitz 
der Netzgesellschaften in einer Ortsge-
meinde der Verbandsgemeinde eingerichtet 
wurde und somit auch die Gewerbesteuer 
nicht mehr am Sitz des bisherigen Netzbe-
treibers, sondern in der Verbandsgemeinde 
anfällt. 

2.5.2. Konzessionsverfahren 
Im Jahr 2009 wurden die auslaufenden Kon-
zessionen im Bundesanzeiger ausgeschrie-
ben und es folgte ein öffentlicher Wettbe-
werb um die Konzessionierung für alle inte-
ressierten Energieversorgungsunternehmen. 
Die Verbandsgemeinde Wörrstadt ließ im 
folgenden Jahr eine Kalkulation über einen 
Zeitraum von 20 Jahren (Businessplan unter 
den damaligen regulatorischen Prämissen) 
für die Übernahme der Strom- und Gasnetze 
erstellen. Gemeinsam mit den 

Ortsgemeinden wurde ein einheitlicher Kri-
terienkatalog beschlossen, nach dem die An-
gebote der Energieversorger geprüft wur-
den. Wesentlicher Wunsch war eine Beteili-
gungsmöglichkeit an den Verteilnetzen. 

2.5.3. Gründung der Netzgesellschaften 
Die Verbandsgemeinde Wörrstadt hatte sich 
zu verschiedenen Betriebsmodellen beraten 
lassen und sich letztendlich für das Beteili-
gungsmodell unter Gründung jeweils einer 
gemeinsamen Netzgesellschaft mit einem er-
fahrenen Netzbetreiber entschieden. Ge-
meinsam mit der EWR Netz GmbH, wurde 
die Stromnetzgesellschaft Wörrstadt mbH & 
Co. KG gegründet. Im Bereich Gas wurde mit 
der RWE Deutschland AG (heute Innogy 
Westenergie GmbH) die Gasnetzgesellschaft 
Wörrstadt mbH & Co. KG gegründet.

Abbildung 3: Organisation der Gasnetzgesellschaft Wörrstadt mbH & Co. KG 

 
Quelle:  Verbandsgemeinde Wörrstadt,  Energie- und Servicebetrieb Wörrstadt (ESW)
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Die gemeinsame AöR, der Energie- und Ser-
vicebetrieb Wörrstadt, ist mit 51 Prozent an 
der Gasnetzgesellschaft und mit 50 Prozent 
an der Stromnetzgesellschaft beteiligt. 
Hierzu wurden Investitionen in Höhe von 
2,8 Millionen Euro für das Stromnetz und 
6,2 Millionen Euro für die Anteile am Gas-
netz ausgelöst. Diese wurden von der AöR zu 
100 Prozent fremdfinanziert. Dazu wurde ein 
Businessplan erarbeitet, den die regionalen 
Banken geprüft und bewertet haben; darauf-
hin wurde der Kredit gemeinsam gewährt. 
Als Sicherheit dienten die Gesellschaftsan-
teile der AöR an den beiden Netzgesellschaf-
ten. Zur Minimierung des Risikos wurde bei 
der Kreditaufnahme eine möglichst langfris-
tige Laufzeit und Festlegung der Zinskonditi-
onen angestrebt. 

Die beiden Netzgesellschaften wurden im 
Wege einer Einbringung Eigentümer des 
Strom-(Niederspannung)verteilnetzes bzw. 
Gasverteilnetzes. Es war aber von Anfang an 
nicht beabsichtigt, dass diese Gesellschaften 
die Funktion eines Netzbetreibers im Sinne 
des Energiewirtschaftsgesetzes 

wahrnehmen. Insofern stellt die Beteiligung 
der AöR an der Netzgesellschaft eine Beteili-
gung an der Eigentümerrolle dar, für die sie 
eine wertadäquate Verzinsung des einge-
brachten Kapitals nach regulatorischen Maß-
gaben erhält. Im Gesellschaftervertrag ist je-
doch darüber hinaus eine Mitsprache bei 
den geplanten Investitionen im Verbandsge-
meindegebiet festgeschrieben.  

Strom- und Gasnetz sind verpachtet, die 
Pächter bzw. ein Unterpächter fungieren als 
Netzbetreiber im Sinne des Energiewirt-
schaftsgesetzes und sind für den Betrieb, die 
Instandhaltung und den Ausbau der Netze 
zuständig und tragen somit auch die ent-
sprechenden Risiken.  

Die Pacht wurde für die Laufzeit der Konzes-
sionsverträge (20 Jahre) abgeschlossen, die 
Höhe der Pacht wird entsprechend der 
Netzentgeltverordnung über eine Formel er-
mittelt. Gewinne und Verluste der Gesell-
schaft werden entsprechend der Geschäfts-
anteile auf die beiden Partner verteilt. 

 

Chronologie  

2009 
- Bekanntmachung der Ausschreibung im Bun-

desanzeiger. 
2010 
- Auftrag zur Erstellung einer Wirtschaftlich-

keitsanalyse zur Übernahme der Gas- und 
Stromnetze. 

2011 
- Workshop Netzübergabe und Neuvergabe der 

Konzessionen. 
- Informationsveranstaltung zur Gestaltung der 

künftigen Energieversorgung. 
- Kriterienkatalog zur Neuvergabe der Konzessi-

onen für alle Gemeinden und die Stadt. 

2012 
- Gründung der Anstalt öffentlichen Rechts. 
- Auswertung der Angebote. 
- Verhandlungen mit RWE (heute Innogy). 

2013 
- Beschlussfassung zur Vergabe der Konzessio-

nen in den Gemeinden und der Stadt 
Wörrstadt. 

- Gründung der Gasnetzgesellschaft Wörrstadt 
mbH & Co. KG. 

- Gründung der Stromnetzgesellschaft 
Wörrstadt mbH & Co. KG. 

 

i 
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Beide Vertragspartner stellen jeweils einen 
Geschäftsführer in den Netzgesellschaften. 
Die Betriebsführung wird von den beiden 
Partnern gemeinsam durchgeführt. Hierzu 
wurden gesonderte Verträge abgeschlossen. 
Die Vergütung für diese Leistung erfolgt zu-
sätzlich zu den Pachtzahlungen. 

Die Aufsichtsräte sind entsprechend der An-
teile am Stammkapital bzw. paritätisch be-
setzt. Die Stimmrechtsmehrheit liegt in bei-
den Gesellschaften bei den Vertretern der 
AöR. 

Für die Wirtschaftlichkeit einer Netzüber-
nahme spielen verschiedene Faktoren eine 
Rolle. Eine Wirtschaftlichkeit ist gegeben, 
wenn die Pachteinnahmen des Netzes die 
Kapitalkosten und die Betriebskosten decken 
und Gewinn erzielt werden können. Für eine 
belastbare Bewertung der Wirtschaftlichkeit 
ist eine Wirtschaftlichkeitsuntersuchung un-
erlässlich. Einflussfaktoren sind der Kaufpreis 
(Ertragswert oder Restbuchwert), die Erlös-
obergrenze der übergehenden Netze, die 

Entflechtungskosten, der Zustand der Netze, 
der regulatorische Restwert sowie die Be-
triebskosten. Wesentlicher Bestandteil der 
Wirtschaftlichkeitsuntersuchung ist die Er-
folgsvorschaurechnung (Gegenüberstellung 
von Aufwendungen und Erlösen). So können 
die geplanten Jahresüberschüsse ermittelt 
werden. (vgl. Verband kommunaler 
Unternehmen e.  V., 2012) 

Für die Verbandsgemeinde Wörrstadt ließ 
sich die Übernahme der Versorgungsnetze 
unter anderem auch aufgrund der gleichzei-
tigen Übernahme von Gas- und Stromnetz 
wirtschaftlich darstellen (s. Abbildung 4). 

Die Gewinne aus dem Betrieb von Gas- und 
Stromnetz (s. Tabelle 1) nutzt die Verbands-
gemeinde, um andere kommunale Projekte 
zu finanzieren. So flossen beispielsweise 
Überschüsse in die Errichtung von Ladesäu-
len, die Einrichtung von WLAN-Hotspots und 
die Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf 
LED. Vor dem Hintergrund des rechtlich noch 
final zu bewertenden Querverbundes ge-
winnt diese Möglichkeit zur Querfinanzie-
rung an Bedeutung.
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Abbildung 4: Geschäftsverlauf des ESW 

 

 
Quelle:  Verbandsgemeinde Wörrstadt,  Energie- und Servicebetrieb Wörrstadt (ESW) 

Tabelle 1: Gewinnanteile der Leitungsnetze 

Übersicht Netzgesellschaften 
 Gewinnanteil AöR inkl. Kfm. BF 

Gasnetzgesellschaft (51 %) 
Gewinnanteil AöR inkl. Kfm. BF 
Stromnetzgesellschaft (50 %) 

Kaufpreis 6.223.676 € 3.477.005 € 
2013 251.746 € 0 € 
2014 493.613 € 177.956 € 
2015 486.486 € 223.149 € 
2016 442.844 € 166.375 € 
2017 421.967 € 220.664 € 
2018 502.631 € 188.796 € 
2019 Ausstehend 
Summe 2.599.287 € 976.940 € 
Zinsen - 766.321 € - 485.374 € 
Tilgung -  1.083.893 € - 392.806 € 

Quelle:  Verbandsgemeinde Wörrstadt,  Energie- und Servicebetrieb Wörrstadt (ESW) 
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 Im Interview 
mit Markus Conrad (Bürgermeister der VG Wörrstadt), Karl-Heinz Greb (Vorstand des ESW) und  
Philipp Schmitt (Ortsbürgermeister der OG Spiesheim) 

 

Wie kam es zu der Entscheidung zur Gründung 
einer AöR und der Übernahme der Konzessio-
nen? 

Markus Conrad: Wir wollten als Verbandsge-
meinde im Bereich der Energieversorgung und 
der Energiewirtschaft stärker agieren und stär-
ker gemeinschaftlich tätig werden. Städte sind 
schon lange mit ihren Stadtwerken wirtschaft-
lich tätig und wir wollten dies auch auf Ver-
bandsgemeindeebene umsetzen. Parallel kam 
dazu, dass das Thema Rekommunalisierung zu 
dieser Zeit sehr im Fokus stand und die Vergabe 
der Konzessionen in den Ortsgemeinden an-
stand. Mit den ersten Überlegungen im Jahr 
2008/2009 wurde darüber nachgedacht, wie wir 
unsere Gemeinden eigenständig und auch wirt-
schaftlich so aufstellen können, dass auch Ver-
mögenswerte und Einnahmen generiert sowie 
Einfluss gewonnen werden können. Hinzu kam, 
dass wir bereits 2008 im Rat den Entschluss ge-
fasst haben, im Strombereich 100 Prozent bilan-
ziell energieautark zu werden. 

Wie konnten die Ortsgemeinden zur Beteili-
gung in der AöR motoviert werden? 

Philipp Schmitt: Zum Zeitpunkt der Gründung 
der AöR sind viele neue Aufgabengebiete ent-
standen, u. a. auch durch die Vorreiterrolle der 
Verbandsgemeinde in Sachen Klimaschutz. Die 
Ortsgemeinden sind auf die Chancen durch eine 
gemeinsame Bearbeitung der Aufgaben hinge-
wiesen worden und es ist dann gemeinsam ein 
Konsens zur Bündelung der Aufgaben in der AöR 
hergestellt worden. Mit der Übernahme der 
Konzessionen wurden für die Ortsgemeinde Sy-
nergieeffekte geschaffen, die sich neben der Kli-
maneutralität in erster Linie 

  
v. l.n.r.  Karl-Heinz Greb, Phil ipp Schmitt,  
Markus Conrad 
 
durch eine positive finanzielle Darstellung gut in 
die Räte der Ortsgemeinden kommunizieren lie-
ßen. Weitere Motivation für die Ortsgemeinden 
sich der AöR anzuschließen war die Aussicht, 
dass sich finanzielle Vorteile ergeben, wenn die 
AöR wirtschaftlich arbeitet. Vor dem Hinter-
grund leerer Kassen in den Kommunen ist dies 
ein bedeutsamer Motivationsfaktor. 
Karl-Heinz Greb: Ebenfalls von Bedeutung war, 
dass die Gründung und Beteiligung in der AöR 
nie parteipolitisch motivierte Angelegenheiten 
waren. Von Beginn an hat keiner der Beteiligten 
versucht, sich politisch in den Vordergrund zu 
drängen. Wesentlich war immer das gemein-
same Schaffen, das gemeinsame Agieren. 

Sie haben sich für die Form der AöR entschie-
den. Welche Vorteile sehen Sie hierin? 

Karl-Heinz Greb: Wenn eine Kommune sich ent-
scheidet, wirtschaftlich tätig zu werden, ergeben 
sich verschiedene Möglichkeiten: eine privat-
rechtliche Lösung in Form einer GmbH  
oder AG oder eine öffentlich-rechtliche Variante, 
mit der Gründung eines Eigenbetriebs, eines 
Zweckverbandes oder einer AöR. Wir haben uns 
für die Anstalt öffentlichen Rechts (AöR) 
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entschieden, da sie eine Unternehmensstruktur 
bietet, die aufgabenorientiert und wirtschaftlich 
sehr flexibel zu handhaben ist. Die Kontrolle 
durch den Verwaltungsrat bietet in einer AöR 
auch eine gewisse Sicherheit. Ein weiterer Vor-
teil einer AöR ist die Integration verschiedener 
Betriebszweige. Bei der Gründung der AöR hat-
ten wir manche Betriebszweige noch gar nicht 
im Blick, konnten sie dann später aber problem-
los in die Anstalt integrieren. Es hat sich im 
Laufe der jüngsten Zeit gezeigt, dass wir sogar 
bei Projekten, die sich im Moment noch nicht 
wirtschaftlich betreiben lassen, durch Verrech-
nung mit anderen Projekten innerhalb eines Be-
triebszweigs steuerliche Vorteile ziehen können. 
Stichwort Querverbund. Konkretes Beispiel hier-
für sind die Ladesäulen bei uns in der VG 
Wörrstadt, an denen die Bevölkerung in den ers-
ten zwei Jahren noch kostenfrei laden konnte 
und die erst jetzt auf kostenpflichtiges Tanken 
umgestellt werden. Dieses Projekt konnte durch 
die Gewinne der Windkraftanlage ermöglicht 
werden. Steuerlich werden hier die Gewinne mit 
den Verlusten verrechnet. Insofern ist die AöR 
eine attraktive Organisationsform für Gemein-
den, die wirtschaftlich tätig werden wollen. 

Wie ist die jeweilige Ortsgemeinde in der AöR 
vertreten? 

Phillip Schmitt: Die Ortsgemeinde Spiesheim ist 
mit zwei Mitgliedern, beziehungsweise mit den 
Stellvertretern im Verwaltungsrat der AöR ver-
treten. 

Karl-Heinz Greb: Jede Ortsgemeinde ist mit min-
destens zwei Mitgliedern vertreten. Abhängig 
von der Gemeindegröße sind einige Gemeinden 
auch mit drei oder vier Personen im Verwal-
tungsrat vertreten (Saulheim und Armsheim). 
Entsprechend sind auch die Geschäftsanteile 
nach dem Stammkapital der Gemeinde gequotet. 

 

 

Was gilt es bei der Zusammensetzung und 
Struktur der Organe und Gremien einer AöR zu 
beachten? 

Karl-Heinz Greb: Die Größe des Verwaltungsra-
tes kann als ein kleiner Nachteil der AöR und in 
deren Führung gesehen werden. Er ist je nach 
Gemeindestruktur ein recht großes Gremium, da 
jede Gemeinde vertreten sein möchte. Bei uns 
ist jede Gemeinde sogar mit zwei bis vier Perso-
nen vertreten, wodurch der Verwaltungsrat aus 
33 Personen besteht. Grundsätzlich sollte man 
daher die Zusammensetzung des Verwaltungsra-
tes gut durchdenken. Pro Jahr sind zwei Verwal-
tungsratssitzungen vorgesehen und je nachdem 
wie viele Betriebszweige und Aktivitäten in der 
AöR gebündelt sind, ist es dann sehr schwer, 
den Verwaltungsrat bei diesen vielen Themen 
wirklich gedanklich mitzunehmen. Aus heutiger 
Sicht, würde ich dazu raten, den Verwaltungsrat 
möglichst schlank zu gestalten, um ihn steuerbar 
zu halten. In unserer AöR ist es nun durch eine 
Satzungsänderung möglich, Ausschüsse zu bil-
den. In Ausschüssen können nun bestimmte 
Themen vorgedacht und vorberaten werden, um 
dann für den Verwaltungsrat eine Empfehlung 
auszusprechen. Mittlerweile stellen wir zudem 
in jedem Gemeinderat einmal im Jahr unsere ak-
tuellen Aktivitäten vor. 

Markus Conrad: Bei der Zusammensetzung des 
Verwaltungsrates ist außerdem darauf zu ach-
ten, dass keine Dominanz erwächst, sondern 
eine ausgewogene Vertretung der einzelnen Ge-
meinden vorherrscht. Mit den Erfahrungen von 
heute würden wir mit Sicherheit versuchen von 
Anfang an die Strukturen effizienter zu gestalten 
und bspw. zwischen dem großen formellen Gre-
mium und der Arbeitsebene zu unterscheiden. 

Philipp Schmitt: Zu Bedenken ist auch, dass die 
Mitglieder der Gemeinderäte alle ehrenamtlich 
tätig sind und auch nicht in allen Themenberei-
chen Vorkenntnisse besitzen. Wenn in drei Stun-
den ein Programm von einem halben Jahr durch-
gearbeitet wird, kann das gar nicht alles aufge-
nommen werden. Daher wäre es mit Sicherheit 
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auch aus Sicht der Ortsgemeinden eine Empfeh-
lung, den Verwaltungsrat schlank zu halten. 

Welche Erfahrungen haben die Ortsgemeinden 
mit der Gründung der AöR gemacht? 

Philipp Schmitt: Die Erfahrungen, die wir mit der 
Gründung der AöR gemacht haben – und ich 
denke, ich spreche auch für die Kollegen und 
Kolleginnen der anderen Ortsgemeinden – sind 
durchweg positiv. Viele Themen und Projekte, 
die früher in den einzelnen Ortsgemeinden be-
handelt wurden und nur schwer umzusetzen 
waren, können im Verbund besser und effizien-
ter realisiert werden. Insbesondere für kleinere 
Gemeinde ergibt sich bspw. bei Ausschreibun-
gen oder der Vergabe von Aufträgen im Verbund 
eine bessere Ausgangsposition, um günstige Ab-
schlüsse zu tätigen. Grundsätzlich zeigen die 
Zahlen zum Jahresende, dass gut gewirtschaftet 
wurde und die Ortsgemeinden profitieren von 
diesem Zusammenschluss. Auch muss ich den 
handelnden Personen der AöR ein großes Lob 
dafür aussprechen, dass die AöR solide steht 
und zukunftsfähig ist. Eine wesentliche Kompo-
nente ist für uns Ortsgemeinden, für die Vertre-
ter und die Räte, dass wir absolutes Vertrauen in 
die handelnden Personen haben. 

Welche Stolpersteine mussten Sie überwinden? 

Markus Conrad: Das fehlende Know-how in der 
Verwaltung für die Gründung der AöR war der 
erste Stolperstein, den wir überwinden mussten. 
Auch im Rahmen der Konzessionsverhandlungen 
ist das fachliche Know-how von immenser Be-
deutung, um die Angebote rechtssicher bewer-
ten zu können. Benötigt werden in den Verhand-
lungsrunden das juristische, betriebswirtschaftli-
che und technische Wissen. Daher haben wir 
uns externe Unterstützung geholt und für diese 
Beratungsleistungen auch nicht unerhebliche 
Ausgaben getätigt. Wichtig war auch, alle Ent-
scheidungsträger von Beginn an mitzunehmen 
und auch kritische Stimmen anzuhören. Uns ist 
dies gelungen, indem wir alle Ortsgemeinden 
immer auf dem gleichen Informationsstand 

gehalten haben. Dabei war es uns insbesondere 
auch wichtig, dass es keine einseitig politische 
Entscheidung wurde. Um dem entgegenzuwir-
ken haben wir in der Verhandlungskommission 
alle Parteien mit eingebunden. So konnten wir 
das Vertrauen aller Beteiligten gewinnen. 

Karl-Heinz Greb: Wichtig ist auch das Thema Fi-
nanzierung. Die wenigsten Kommunen werden 
die Summen, die als Einlagekapital gebraucht 
werden, verfügbar haben. Um die Finanzierung 
vorab möglichst verbindlich zu klären, empfiehlt 
es sich frühzeitig Gespräche mit Banken zu füh-
ren. Wir haben alles zu 100 Prozent fremdfinan-
ziert. Trotz einer weiteren Aufstockung des Kre-
ditrahmens für die Umrüstung der Straßenbe-
leuchtung, läuft alles planmäßig und die Finan-
zierung war zu keinem Zeitpunkt gefährdet. Das 
Darlehen ist entsprechend der Laufzeit der Kon-
zessionsverträge ausgelegt, sodass wir nach de-
ren Ablauf den Großteil getilgt haben werden. 

Von welchen Erfolgen können Sie berichten? 
Wurden die gesetzten Ziele erreicht? 

Markus Conrad: Wir haben alle gesetzten Ziele 
erreicht. Ein großer Erfolg besteht im Zusam-
menhalt in der AöR und in der Solidarität unter 
den Gemeinden. Über die Jahre ist ein echtes 
„Wir-Gefühl“ entstanden und das Vertrauen in 
die Organe ist gefestigt. Auch betriebswirt-
schaftlich war die Rekommunalisierung ein kla-
rer Erfolg. Wir generieren Gewinne, die wir zum 
Teil der Werterhaltung zuführen und zum Teil 
zur Finanzierung anderer Projekte, wie z. B. 
WLAN-Hotspots oder Elektromobilität, ausschüt-
ten. Ebenfalls positiv zu bewerten ist, dass durch 
den Sitz der Netzgesellschaften in der Verbands-
gemeinde Wörrstadt nun nicht nur die Gewinne, 
sondern auch die Gewerbesteuern hier anfallen. 

Karl-Heinz Greb: Das Vertrauen in die AöR 
konnte vor allem dadurch erreicht werden, dass 
von Beginn an konservativ gerechnet wurde und 
möglichst viele Sicherheiten eingebaut wurden. 
Bei der Kreditaufnahme haben wir die Zinssätze 
so gestaltet, dass wir sie langfristig im Blick be-
halten können. Ein Beispiel ist die Finanzierung 
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des Windrades, die über die Laufzeit der EEG-
Umlage (20 Jahre) läuft und wir so mit einem 
festen Betrag rechnen können. Durch die kon-
servative Rechnung und die Annahme der 
schlechtesten Erwartungswerte, konnten wir 
uns dann jedes Jahr positiv überraschen lassen. 

Welche Vorteile ergeben sich durch die Rekom-
munalisierung aus Ihrer Sicht für die Ortsge-
meinden? 

Philipp Schmitt: Über die AöR sind neben den 
Strom- und Gaskonzessionen viele Projekte an-
gestoßen worden: der Kauf und Betrieb der ei-
genen Energieanlage, das Ausgleichsflächenma-
nagement, die Übernahme der Straßenbeleuch-
tung, die Anschaffung von E-Ladesäulen und die 
Unterstützung bei der Anschaffung von WLAN-
Hotspots. Außerdem ist Spiesheim mit zwei wei-
teren Gemeinden die einzige, die bisher keine 
vernetzte Gasleitung hatten. Jetzt ist die Konzes-
sionsvergabe abgeschlossen und im nächsten 
Jahr wollen wir die Ortsgemeinde mit Erdgas 
versorgen. Durch die AöR hatten wir hier einen 
größeren Handlungs- und Verhandlungsspiel-
raum. 

Karl-Heinz Greb: Wahrscheinlich hätte der Netz-
betreiber, das fehlende Ortsnetz in Spiesheim 
nicht aus eigenem Antrieb installiert. Dies 
konnte nur realisiert werden, weil wir heute die 
Möglichkeit der Mitsprache haben. Ein weiterer 

Vorteil für die Ortsgemeinden ergibt sich durch 
die Gewinne, die die AöR durch die Rekommu-
nalisierung generiert. Wir sind jedes Jahr in der 
Lage, jeder Ortsgemeinde 1.000 Euro für das 
Sponsoring kultureller, sozialer oder sportlicher 
Zwecke zur Verfügung zu stellen. 

Können Sie dieses Vorgehen anderen Kommu-
nen empfehlen? 

Karl-Heinz Greb: Ja, aber bestimmte Vorausset-
zungen müssen erfüllt sein: Ich brauche einen 
Anlass, wie bspw. eine Konzessionsneuvergabe, 
eine gewisse Größe, Treiber in der Gemeinde 
und die Finanzierung muss geklärt sein. Eine 
Ortsgemeinde allein wird dies nicht realisieren 
können. Es muss eine wirtschaftlich interessante 
Konstellation zur Verfügung stehen, die auch für 
einen Netzbetreiber interessant ist. Wenn das 
aber alles geregelt ist, dann kann ich es nur 
empfehlen. 

Markus Conrad: Ja, wenn die bereits genannten 
Voraussetzungen vorhanden sind, kann ich an-
deren Kommunen ein solches Vorgehen klar 
empfehlen. 

Philipp Schmitt: Die Vorteile liegen auf der Hand 
und man kann definitiv von einem Erfolgsmodell 
sprechen, das für viele andere Kommunen unbe-
dingt als Vorbild dienen sollte.
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3. Erfolgsfaktoren für Rekommunalisie-
rungsprojekte

Das Beispiel der Verbandsgemeinde 
Wörrstadt zeigt, wie eine erfolgreiche Re-
kommunalisierung der Verteilnetze umge-
setzt werden kann. Allerdings können aus 
diesem einen Beispiel keine allgemeingülti-
gen Schlüsse zur Übertragbarkeit auf andere 
Kommunen abgeleitet werden. In jeder 
Kommune müssen Handlungsoptionen indi-
viduell geprüft und bewertet werden. Eine 
ausführliche Übersicht verschiedener 

Handlungsoptionen bei auslaufenden Kon-
zessionsverträgen sowie eine Zusammen-
stellung möglicher Bewertungskriterien for-
muliert Turkowski in einer Veröffentlichung 
des VKU. (vgl. Turkowski, 2009) 

Die folgenden Erfolgsfaktoren führt Peter 
Turkowski für die erfolgreiche Umsetzung 
von Rekommunalisierungsprojekten auf:

 

Tabelle 2: Allgemeinde Erfolgsfaktoren für Rekommunalis ierungsprojekte 

Erfolgskriterien nach Turkowski 

Rechtliche Machbarkeit 
(s. Interview, S. 14-17) 
 

Prüfung der Endschaftsbestimmungen der auslaufenden Konzessi-
onsverträge; kommunalrechtliche Machbarkeitsprüfung. 

Demografische und wirtschaftliche 
Struktur und Entwicklung 

Untersuchung der Bevölkerungsentwicklung sowie der Entwicklung 
der Zahl sozialversicherungspflichtiger Arbeitsplätze; Entwicklung 
des Wohnungsbaus (Wohngebäude, Wohnungen). 

Siedlungsdichte und Siedlungsstruktur Siedlungsdichte und Siedlungsstruktur geben erste Aufschlüsse 
über Energiedichte (kWh/m Leitungslänge) und Strukturen der ört-
lichen Energienetze. Daraus können „Wertigkeiten“ des zukünfti-
gen Netzbetriebes, möglicherweise auch des zu planenden Ener-
gievertriebs abgeleitet werden. 

Ausprägung der Kundenstruktur Die örtliche Kundenstruktur kann Hinweise auf eine Anfälligkeit 
der Netzauslastung (z. B. durch dominante Großkunden), auf wei-
tere Investitionsschritte, auf Anforderungen nach Netzverfügbar-
keit geben. Durchmischte Strukturen führen i. d. R. zu einer effizi-
enteren Auslastung der Energienetze. 

Höhe der Netz-Kaufpreise und Einbin-
dungsinvestition sowie deren Refi-
nanzierung durch Netznutzungsent-
gelte 

Maßgeblich für den zukünftigen wirtschaftlichen Erfolg des Netz-
betriebs. Trotz erfolgversprechender Entwicklung der Rechtspre-
chung bezüglich Kaufpreisermittlung für Energienetze i. d. R. erst 
im späteren Projektverlauf zu klären. 
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Erreichen der „kritischen Masse“  
 

Zahl der zu versorgenden Haushalte und sonstige Kunden / Zahl 
und Umfang der angestrebten Geschäftsfelder ist Grundlage für 
erfolgreiche wirtschaftliche Ausprägung; „Reicht das zukünftige 
Geschäftsvolumen aus, steigende Fixkosten zu decken und darüber 
hinaus noch einen befriedigenden Überschuss zu erzielen?“ 

Geschwindigkeit und Umfang der Kun-
dengewinnung 

Der Übergang von Energienetzen erfolgt ohne Übertragung der 
Endkunden. Diese müssen im Wettbewerb gewonnen werden. 
Eine Einschätzung des Vertriebserfolgs kann im Vergleich der an-
fänglich nur vage sichtbaren Vertriebsphilosophie des Zielunter-
nehmens mit der Positionierung des dominierenden Anbieters ge-
schehen. Hier sind Merkmale des Preis-, Qualitäts- und Service-
wettbewerbs zu identifizieren und zu werten. 

Stimulierende Wirkung durch steuerli-
chen Querverbund (Steigerung der 
kommunalen „Rendite“) 
(s. Interview, S. 14-17) 

Sind bisherige oder beabsichtigte Engagements der Kommune, die 
einen so genannten steuerlichen Querverbund ergeben können 
(z. B. ÖPNV, Parkraum, Hallenbäder), so mit dem Rekommunalisie-
rungsprojekt zu verbinden, dass die damit verbundene Teilfinan-
zierung der Verlustgeschäfte durch ersparte Gewinnsteuern gesi-
chert wird? 

Unternehmens- oder Betriebs- 
strukturen 
(s. Interview, S. 14-17) 

Vorhandene kommunale Betriebsstrukturen erleichtern Start oder 
Erweiterung des Energiegeschäftes. 

Einbeziehung lokaler / regionaler Ener-
giequellen 

Wird ein öffentliches Versorgungskonzept, einhergehend mit dem 
Ziel einer nachhaltigen ökologischen Entwicklung, durch beste-
hende oder zu entwickelnde Primär- und / oder Sekundärenergie-
quellen, z. B. Restholznutzung, bestehende Heiz- und Heizkraft-
werke, unterstützt? 

Ausprägung und Qualität einer etwai-
gen strategischen Partnerschaft 
(s. Interview, S. 14-17) 

Zu prüfen ist, ob berechtigte kommunale Interessen dem Grund-
satz und der Beteiligungsquote nach durchsetzbar sind. „Ist gleich-
wertige Partnerschaft auf Augenhöhe gewährleistet?“ 

„Lust“ der Kommunen auf unterneh-
merische Betätigung 
(s. Interview, S. 14-17) 
 

Kommunen erwarten durch die Rekommunalisierung von Energie-
netzen und deren Ausbau zu „echten“ Stadtwerken zusätzliche 
Chancen und Risiken. Bei guter Planung und Umsetzung steigt die 
Kommune in eine rentable unternehmerische Tätigkeit ein. Erfolg-
reich gestaltet werden kann dies nur mit einem überzeugten kom-
munalen Beschlussgremium. 

  
Quelle:  Turkowski,  2009 
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4. Fazit 
Durch die Rekommunalisierung konnte sich die Verbandsgemeinde Wörrstadt langfristige 
alternative Einnahmequellen schaffen und mehr Einfluss auf die zukünftige Entwicklung der 
Energieversorgung in Wörrstadt nehmen. Darüber hinaus konnten aus den Erlösen von An-
fang an kurzfristig verschiedene Projekte für die beteiligten Gemeinden finanziert werden, 
die schon jetzt zu einer Entlastung der Haushalte beitragen (z. B. Übernahme und Betrieb der 
Straßenbeleuchtung, Einrichtung von E-Ladesäulen in allen Ortsgemeinden, Einrichtung von 
WLAN-Hotspots). 

Allerdings ist die Rekommunalisierung immer eine Einzelfallentscheidung. Sie erfordert für 
jede Kommune eine individuelle, sorgfältige und wirtschaftlich solide Überprüfung der Chan-
cen und Risiken; die Einbindung externer Expertise (rechtlich, wirtschaftlich) ist zu empfeh-
len.  

Die Prüfung einer Rekommunalisierung in der Energieversorgung ist vor allem dann eine Op-
tion, wenn Konzessionsverträge auslaufen. Dies bietet den Kommunen die Möglichkeit, wie-
der Einfluss auf die Energieversorgung vor Ort nehmen zu können. Sie bietet die Chance, Er-
neuerbare Energien zu fördern und somit zum Klimaschutz beizutragen. Mit der Rekommu-
nalisierung kann ein Beitrag zur Stärkung der mittelständischen Strukturen auf kommunaler 
Ebene geleistet und positive Effekte können hinsichtlich der regionalen und lokalen Wert-
schöpfung (insbesondere durch Gewerbesteuereinnahmen) erzielt werden. Die Gewinne aus 
dem Netzbetrieb verbleiben in der Kommune und können zur Finanzierung anderer Aufga-
ben der Daseinsvorsorge genutzt werden. (Verband kommunaler Unternehmen e. V., 2012) 
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